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LA Unternehmens-
zusammenschlüsse

Leitansichten über die Anmeldung von Unternehmenszusam-
menschlüssen

Leitlinien TT Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von
Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen

LL Erledigung
Unternehmenszu-
sammenschlüsse

Leitlinien für die kartellrechtliche Überprüfung von Betreiber-
konzentrationen

LLP Limited Liability Partnership
Ls. Leitsatz
Ltd. Limited
MarkenG Markengesetz der Volksrepublik China
Maßnahmen Beschwerde-
mechanismus

Maßnahmen für die Beschwerdetätigkeit von Unternehmen mit
ausländischer Kapitalbeteiligung

Maßnahmen Saatgut-
erzeugung

Maßnahmen für die Verwaltung der Saatguterzeugung und Be-
triebslizenzen

Meldesystem für aus-
ländische Investitionen

Maßnahmen zur Meldung von Informationen über Auslandsin-
vestitionen

MIIT Ministerium für Industrie und Informationstechnologie
MOFCOM Ministry of Commerce
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
NDRC National Development and Reform Commission
Negativliste 2017 Katalog für die Steuerung von Auslandsinvestitionen in der In-

dustrie (überarbeitet 2017)
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Negativliste 2018 Besondere Verwaltungsmaßnahmen für den Zugang ausländi-
scher Investoren (Negativliste) (Ausgabe 2018)

Negativliste 2021 Besondere Verwaltungsmaßnahmen für die Aufnahme auslän-
discher Investitionen (Negativliste) (Ausgabe 2021)

NEV NewEnergy Vehicle/ Fahrzeugemit alternativer Antriebstechnik
NJW Neue Juristische Wochenschrift
No. Number
Nr. Nummer
NSF National Science Foundation
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Rechtsprechungs-Report
OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development
OVG Oberstes Volksgericht der Volksrepublik China
PaaS Computerplattform als Dienstleistung
PatG Patentgesetz der Volksrepublik China
Phase One Agreement Economic and Trade Agreement between the Government of the

United States of America and the Government of the People’s
Republic of China

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums

RBÜ Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und
Kunst

R & D Research and Development
RG Richtergesetz der Volksrepublik China
RIETI Research Institute of Economy, Trade and Industry
RMB Renminbi
Rn. Randnummer
Rom-Abkommen Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of

Phonograms and Broadcasting Organizations
S. Seite
SaaS Computersoftware als Dienstleistung
SAC Standardization Administration of the People’s Republic of

China
SAM Society for Advancement of Management
SAMR State Administration for Market Supervision and Administration
SASAC State Owned Assets Supervision and Administration Commis-

sion
SC Samuel Curtis
SEP(’s) standardessentielle(s) Patent(e)
Sicherheitsüberprüfungs-
maßnahmen

Maßnahmen zur Sicherheitsüberprüfung ausländischer Investi-
tionen

SIPO State Intellectual Property Office
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Ge-

richts Erster Instanz
sog. sogenannte(n)
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Standard-Vorschriften Bekanntmachung der Nationalen Normenkommission und des
Staatlichen Amtes für geistiges Eigentum über die Veröffentli-
chung der Verwaltungsvorschriften für nationale Normen, die
Patente betreffen (vorläufig)

StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
TIER Vorschriften der Volksrepublik China über die Verwaltung der

Einfuhr und Ausfuhr von Technologie
TRIMS Agreement on Trade-Related Investment Measures
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights
TT-GVO Technologietransfer Gruppenfreistellungsverordnung
u. a. unter anderem
Übergangsbestimmungen
über restriktive
Bedingungen

Bestimmungen des Handelsministeriums über einschränkende
Bedingungen für den Zusammenschluss von Unternehmen (zur
versuchsweisen Umsetzung)

UCLA University of California, Los Angeles
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UrhG Urheberrechtsgesetz der Volksrepublik China
U.S. United States
USA United States of America
USCBC The US-China Business Council
USTR United States Trade Representative
usw. und so weiter
UWG Gesetz der Volksrepublik China zur Bekämpfung des unlauteren

Wettbewerbs
ÜWTO Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organiza-

tion
v. versus
Verordnung über Aus-
wirkungen von Zu-
sammenschlüssen

Vorläufige Verordnung des Handelsministeriums über die Be-
wertung der Auswirkungen von Zusammenschlüssen von Un-
ternehmen auf den Wettbewerb

VertragsG Vertragsgesetz der Volksrepublik China
Verwaltungsmaßnahme
über ausländische
Investitionsprojekte

Verwaltungsmaßnahmen für die Genehmigung und Einreichung
von ausländischen Investitionsprojekten

VerwRspr Verwaltungs-Rechtsprechung in Deutschland
VGH Verwaltungsgerichtshof
VO 1985 Vorschriften der Volksrepublik China über die Verwaltung von

Technologieeinführungsverträgen
Vol. Volume
Vorläufige Beschwerde-
maßnahmen

Vorläufige Maßnahmen zu Beschwerden gegen ausländisch in-
vestierte Unternehmen der MOFCOM

Vorläufige Maßnahmen
Eintragung

Vorläufige Maßnahmen für die Verwaltung der Niederlassungs-
und Änderungsanmeldung von Unternehmen mit ausländischen
Investitionen
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VR Volksrepublik (diese Abkürzung wurde nur bei herangezogenen
Übersetzungen oder bei Quellen verwendet)

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwPG Verwaltungsprozessgesetz der Volksrepublik China
WFOE-Gesetz Gesetz der Volksrepublik China über Unternehmen mit auslän-

discher Kapitalbeteiligung
WiderspruchsG Widerspruchsgesetz der Volksrepublik China
WIPO World Intellectual Property Organization
WPR Report of the Working Party on the Accession of China
WRVK Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
WTO World Trade Organization
WTO-Recht(s) Welthandelsrecht der WTO
WTO-Übereinkommen Übereinkommen der WTO, umfassend alle geschlossenen

Übereinkommen
ZChinR Zeitschrift für Chinesisches Recht
ZGB Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China
zugl. zugleich
ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
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Einleitung

I. Aufriss

Die vorliegende Untersuchung behandelt die Thematik des „erzwungenen“1

Technologietransfers in China.2 Der Begriff wurde und wird, wie sich noch zeigen
wird, oft für Technologietransferanforderungen im Rahmen der Marktzutrittsver-
fahren für ausländische Direktinvestitionen in der Volksrepublik China verwendet.
Wie sich jedoch im Verlauf der Arbeit herausstellen wird, ist diese Thematik dif-
ferenzierter zu betrachten. Sie zieht sich durch viele Bereiche des chinesischen
Rechtssystems. Dabei ist beachtlich, dass es 2018 oder momentan in China keine
Gesetze gab oder gibt, die explizit einen erzwungenen Technologietransfer in diesem
Sinne vorsehen.3 Die Problematik ist deutlich diffiziler und nicht derart eindeutig.

Insbesondere durch die USA4 wurde die Thematik des erzwungenen Technolo-
gietransfers zu einem Politikum. Spätestens ab 2012, als die USA Teile dieser
Problematik in ihren Special 301 Report aufnahmen, wurde diese für die USA von
immer größerer Bedeutung.5 Im Jahr 2017 gab es sodann eine umfangreiche Un-
tersuchung von Maßnahmen und Praktiken, die die USA als kritisch betrachteten.
Diese mündete in dem Section 301 Report I, in welchem die USA China folgende
Maßnahmen und Praktiken als unangemessen oder diskriminierend vorwarfen: den
vorgesehenen Joint-Venture-Zwang und die Genehmigungsverfahren beim Markt-
zutritt, diskriminierende Lizenzvorgaben bei der Lizenzierung von Technologie, ein
unzulässiges Investieren im Ausland sowie Cyberangriffe („Cybertheft“).6 Dieser
Section 301 Report I kann als Höhepunkt der sich über die Jahre immer weiter
aufbauschenden Kritik der USA hinsichtlich des erzwungenen Technologietransfers
in China, auch in der Literatur und Praxis, gesehen werden. Der Section 301 Report I
wird deswegen auch als Anhaltspunkt für die Untersuchung verwendet, die im Jahr

1 Ob die Verwendung des Begriffes „Zwang“ oder Abwandlungen davon in diesem Kon-
text berechtigt waren, wird erst im weiteren Verlauf der Untersuchung geklärt. Anführungs-
zeichen werden im Folgenden jedoch der Anschaulichkeit halber grundsätzlich weggelassen.
Nur sofern gezielt auf das Wort „Zwang“, „erzwungen“ oder Abwandlungen davon hinge-
deutet werden soll, erfolgt die Setzung von Anführungszeichen.

2 Ohne weitere Anmerkungen ist mit „China“ im Folgenden „China“ als staatliche Insti-
tution gemeint.

3 So bspw. in Bezug auf die Vorwürfe in dem Section 301 Report I; PENG Delei, in:
Global Law Review 2018 Ausgabe 6, 174 (177).

4 Ohne weitere Angaben meint „USA“ im Folgenden die USA als staatliche Institution.
5 Office of the USTR: Special 301 Report (April 2012), S. 31, 33.
6 Section 301 Report I.



2018 geltende Rechtslage, im Hinblick auf die bis dahin geltend gemachten we-
sentlichen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Thematik des erzwungenen Tech-
nologietransfers in China, zu untersuchen. Zudem werden die Änderungen in der
Rechtslage bis heute7 sowie die Vereinbarkeit von Chinas Maßnahmen und Prakti-
ken8 im Zusammenhang mit dem erzwungenen Technologietransfer mit Chinas
WTO-Verpflichtungen analysiert. Abschließend können aus der Prüfung der Ver-
einbarkeit chinesischer Maßnahmen und Praktiken mit internationalem Recht
Rückschlüsse für Entwicklungsländer gezogen werden, die ähnliche Maßnahmen
und Praktiken einsetzen oder einsetzen wollen.Maßnahmen und Praktiken, die einen
Technologietransfer bezwecken scheinen nicht unüblich für derartige Länder zu sein.

II. Zu Forschungsstand und Quellenlage

Dabei ist hinsichtlich des derzeitigen Forschungsstandes nach den jeweiligen
Sprachräumen zu differenzieren. Zudem muss unterschieden werden zwischen ju-
ristischer Fachliteratur9 und anderen Quellen, wie politisch geprägten Berichten.

Allgemein ist die Thematik des erzwungenen Technologietransfers in China, wie
bereits erwähnt, politisch geprägt. Auf die Rechtslage 2018 bezogen ist der Dreh-
und Angelpunkt der Section 301 Report I der USA und die dazugehörigen Sub-
missions. Neben Quellen von Regierungen oder öffentlichen Stellen gibt es auch
Berichte von westlichen Interessenvereinigungen wie dem USCBC.10 Die dort ge-
machten Ausführungen beschränken sich jedoch größtenteils auf politische Vor-
würfe und Teilaspekte von erzwungenem Technologietransfer in China. Eine aus-
führliche juristische Auseinandersetzung mit der Thematik ist dies aus Sicht des
Autors nicht. Dies gilt auch für die, diesen Berichten entgegenstehenden, Ausfüh-
rungen Chinas oder chinesischen Interessenvereinigungen.11 Auf politischer Ebene
wird sich dabei zudem mit der Vereinbarkeit der chinesischen Maßnahmen und
Praktiken zum Zeitpunkt 2018 mit WTO-Recht auseinandergesetzt. Verstöße dies-

7 „Heute“ oder Angaben die sich auf den aktuellen Stand der Arbeit beziehen meinen
immer den 10.11.2023.

8 Nachfolgend werden bei einem allgemeinen Verweis auf die in Kapitel 3 dargestellten
Formen des erzwungenen Technologietransfers in China die dort herausgearbeiteten Maß-
nahmen und Praktiken als „Maßnahmen und Praktiken“ bezeichnet.

9 Zum Begriff der Literatur siehe Einleitung C.
10 Siehe bspw. USCBC: Improving China’s Licensing System: Recommendations for Key

Sectors (März 2014); siehe auch USCBC: Submission, Section 301 Hearing 4 (28.09.2017);
U.S. Chamber of Commerce: Submission, Section 301 Hearing 17 (03.10.2017) jeweils ein-
gereicht im Rahmen des Section 301 Report I.

11 Siehe bspw. Information Office of the State Council of the People’s Republic of China:
The Facts and China’s Position on China-US Trade Friction (September 2018); CCOIC:
Submission, Section 301 Hearing (26.09.2017) eingereicht im Rahmen des Section 301 Re-
port I.
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bezüglich nehmen insbesondere die USA und die EU an.12Mit allgemeinenMängeln
in der aktuelleren Rechtslage, die sich auch auf Maßnahmen und Praktiken des er-
zwungenen Technologietransfers beziehen, setzt sich dabei immerwieder einUSTR-
Bericht auseinander.13

Deutsche Literatur zu dieser Thematik ist nur eingeschränkt vorhanden.14 Für die
vorliegende Untersuchung berücksichtigungsfähig ist primär nur die Literatur in
allgemeinen Bereichen wie dem Kartellrecht oder bei allgemeinen Ausführungen zu
Vorschriften im Welthandelsrecht.15

In englischer Sprache gibt es merklich mehr Aufsätze und zu Teilaspekten der
Thematik auch Monographien,16 insbesondere zu allgemeineren Aspekten wie dem
Welthandelsrecht.17 Dabei wird in Bezug auf die Thematik des erzwungenen
Technologietransfers in China in der aktuelleren Literatur (nach 2018) unter anderem
auf die Vorwürfe des Section 301 Report I zurückgegriffen. Viele Ausführungen
beziehen sich dabei insbesondere auf die Leistungsanforderungen beimMarktzutritt
und die vermeintlich diskriminierenden Lizenzvorgaben bei der Lizenzierung von
Technologie.18 Nur vereinzelt wird sich auch mit anderen Aspekten, wie bspw. dem
erzwungenen Technologietransfer durch Gerichtsentscheidungen, auseinanderge-
setzt.19 Dabei sind die Literaturansichten insbesondere in Bezug auf die Annahme
eines „erzwungenen“ Technologietransfers differenzierter als man zunächst an-

12 Request for Consultations by the European Union, Revision, China – Certain Measures
on the Transfer of Technology, WTO-Doc. WT/DS549/1/Rev.1 vom 20.12.2018; Request for
Consultations by the United States, China – Certain Measures Concerning the Protection of
Intellectual Property Rights, WTO-Doc. WT/DS542/1; siehe als sonstige westliche Quellen
bspw. auch Hillman, Jennifer: Testimony, Hearing on „U.S. Tools to Address Chinese Market
Distortions“ Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission (08.06.
2018).

13 Siehe bspw. USTR: 2022 Report to Congress On China’s WTO Compliance (Februar
2023).

14 Nur vereinzelt finden sich hier Quellen, die die Thematik berühren, siehe bspw. Otten,
in: ZChinR 2019, 119 (119–132).

15 Siehe bspw. zum Kartellrecht Ma, Fusionskontrolle; siehe bspw. zum Welthandelsrecht
Weiß/Ohler/Bungenberg, WelthandelsR oder Hilf/Oeter (Hrsg.), WTO-Recht.

16 Als Beispiel für eine Monographie lässt sich hier Mavroidis/Sapir, China and the WTO
anführen.

17 Siehe bspw. Matsushita/Schoenbaum/Mavroidis/Hahn, WTO; van den Bossche/Zdouc,
WTO; Qin, in: Virginia Journal of International Law 2015 Vol. 55 Issue 2, 369 (369–450).

18 Siehe zu Leistungsanforderungen beim Marktzutritt bspw. Branstetter, in: Peterson In-
stitute For International Economics Policy Brief 18–13 (Juni 2018); Lee, in: Boston Univer-
sity Journal of Science & Technology Law 2020 Vol. 26 Issue 2, 324 (324–352); Qin,
in: Journal of International Economic Law 2019 Vol. 22 Issue 4, 743 (743–762); siehe zu
den diskriminierenden Lizenzanforderungen bspw. Prud’homme/Zedwitz/Thraen/Bader, in:
Technological Forecasting & Social Change 2018 Vol. 134 September Issue, 150 (150–168).

19 So bspw. angedeutet in Prud’homme/Zhang, Intellectual Property Regime, S. 169, oder
Prud’homme/Zedwitz/Thraen/Bader, in: Technological Forecasting & Social Change 2018
Vol. 134 September Issue, 150 (150–168, 158).
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